
Datenschutzordnung Anlage 7:

Quellen und Hinweise

A) Quellen – Hinweise zu § 1 Grundsätze

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) der Europäischen Union.
Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 in der aktuellen
Version des Amtsblatt der Europäischen Union L 119, 04.05.2016; berichtigtes Amtsblatt L
127,  23.05.2018  zum Schutz  natürlicher  Personen  bei  der  Verarbeitung  personenbezogener
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
Die EU-DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der Fassung von 2018 sind seit
dem 25. Mai 2018 anwendbar.
Begriffserklärungen gemäß Artikel 4 DSGVO:
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:

1. „personenbezogene  Daten“  alle  Informationen,  die  sich  auf  eine  identifizierte  oder
identifizierbare  natürliche  Person  (im  Folgenden  „betroffene  Person“)  beziehen;  als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels  Zuordnung  zu  einer  Kennung  wie  einem  Namen,  zu  einer  Kennnummer,  zu
Standortdaten,  zu  einer  Online-Kennung  oder  zu  einem  oder  mehreren  besonderen
Merkmalen  identifiziert  werden  kann,  die  Ausdruck  der  physischen,  physiologischen,
genetischen,  psychischen,  wirtschaftlichen,  kulturellen  oder  sozialen  Identität  dieser
natürlichen Person sind;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung,  das  Auslesen,  das  Abfragen,  die  Verwendung,  die  Offenlegung  durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

3. „Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten
mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken;

4. „Profiling“ jede Art  der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten,  die  darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte
bezüglich  Arbeitsleistung,  wirtschaftliche  Lage,  Gesundheit,  persönliche  Vorlieben,
Interessen,  Zuverlässigkeit,  Verhalten,  Aufenthaltsort  oder  Ortswechsel  dieser  natürlichen
Person zu analysieren oder vorherzusagen;

5. „Pseudonymisierung“ die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer
spezifischen  betroffenen  Person  zugeordnet  werden  können,  sofern  diese  zusätzlichen
Informationen  gesondert  aufbewahrt  werden  und  technischen  und  organisatorischen
Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden;

6. „Dateisystem“ jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach bestimmten
Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral oder nach
funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird;
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7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung
durch  das  Unionsrecht  oder  das  Recht  der  Mitgliedstaaten  vorgegeben,  so  können  der
Verantwortliche  beziehungsweise  die  bestimmten  Kriterien  seiner  Benennung  nach  dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden;

8. „Auftragsverarbeiter“ eine natürliche  oder  juristische Person,  Behörde,  Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet;

9. „Empfänger“  eine  natürliche  oder  juristische  Person,  Behörde,  Einrichtung  oder  andere
Stelle, denen personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei
ihr  um  einen  Dritten  handelt  oder  nicht.  2Behörden,  die  im  Rahmen  eines  bestimmten
Untersuchungsauftrags  nach  dem  Unionsrecht  oder  dem  Recht  der  Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten,  gelten jedoch nicht  als  Empfänger;  die
Verarbeitung  dieser  Daten  durch  die  genannten  Behörden  erfolgt  im  Einklang  mit  den
geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Verarbeitung;

10. „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
außer  der  betroffenen  Person,  dem  Verantwortlichen,  dem  Auftragsverarbeiter  und  den
Personen,  die  unter  der  unmittelbaren  Verantwortung  des  Verantwortlichen  oder  des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten;

11. „Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder
einer  sonstigen  eindeutigen  bestätigenden  Handlung,  mit  der  die  betroffene  Person  zu
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
einverstanden ist;

12. „Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“ eine Verletzung der Sicherheit, die
zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig,
oder  zur  unbefugten  Offenlegung  von  beziehungsweise  zum  unbefugten  Zugang  zu
personenbezogenen  Daten  führt,  die  übermittelt,  gespeichert  oder  auf  sonstige  Weise
verarbeitet wurden;

13. „genetische Daten“ personenbezogene Daten zu den ererbten oder erworbenen genetischen
Eigenschaften einer natürlichen Person, die eindeutige Informationen über die Physiologie
oder die Gesundheit dieser natürlichen Person liefern und insbesondere aus der Analyse einer
biologischen Probe der betreffenden natürlichen Person gewonnen wurden;

14. „biometrische Daten“ mit speziellen technischen Verfahren gewonnene personenbezogene
Daten  zu  den  physischen,  physiologischen  oder  verhaltenstypischen  Merkmalen  einer
natürlichen Person, die die eindeutige Identifizierung dieser natürlichen Person ermöglichen
oder bestätigen, wie Gesichtsbilder oder daktyloskopische Daten;

15. „Gesundheitsdaten“  personenbezogene  Daten,  die  sich  auf  die  körperliche  oder  geistige
Gesundheit  einer  natürlichen  Person,  einschließlich  der  Erbringung  von
Gesundheitsdienstleistungen,  beziehen  und  aus  denen  Informationen  über  deren
Gesundheitszustand hervorgehen;

16. „Hauptniederlassung“ 
1. im Falle eines Verantwortlichen mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den

Ort seiner Hauptverwaltung in der Union, es sei denn, die Entscheidungen hinsichtlich der
Zwecke und Mittel  der  Verarbeitung personenbezogener  Daten  werden in  einer  anderen
Niederlassung  des  Verantwortlichen  in  der  Union  getroffen  und  diese  Niederlassung ist
befugt, diese Entscheidungen umsetzen zu lassen; in diesem Fall gilt die Niederlassung, die
derartige Entscheidungen trifft, als Hauptniederlassung;
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2. im Falle eines Auftragsverarbeiters mit Niederlassungen in mehr als einem Mitgliedstaat den
Ort  seiner  Hauptverwaltung  in  der  Union  oder,  sofern  der  Auftragsverarbeiter  keine
Hauptverwaltung in der Union hat, die Niederlassung des Auftragsverarbeiters in der Union,
in der die Verarbeitungstätigkeiten im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlassung eines
Auftragsverarbeiters hauptsächlich stattfinden, soweit der Auftragsverarbeiter spezifischen
Pflichten aus dieser Verordnung unterliegt;

17. „Vertreter“ eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die von dem
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt wurde und den
Verantwortlichen  oder  Auftragsverarbeiter  in  Bezug  auf  die  ihnen  jeweils  nach  dieser
Verordnung obliegenden Pflichten vertritt;

18. „Unternehmen“ eine natürliche  oder  juristische Person,  die  eine wirtschaftliche Tätigkeit
ausübt,  unabhängig  von  ihrer  Rechtsform,  einschließlich  Personengesellschaften  oder
Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen;

19. „Unternehmensgruppe“ eine Gruppe, die aus einem herrschenden Unternehmen und den
von diesem abhängigen Unternehmen besteht;

20. „verbindliche  interne  Datenschutzvorschriften“  Maßnahmen  zum  Schutz
personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats
niedergelassener  Verantwortlicher  oder  Auftragsverarbeiter  verpflichtet  im  Hinblick  auf
Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen personenbezogener Daten
an  einen  Verantwortlichen  oder  Auftragsverarbeiter  derselben  Unternehmensgruppe  oder
derselben Gruppe von Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in
einem oder mehreren Drittländern;

21. „Aufsichtsbehörde“  eine  von  einem  Mitgliedstaat  gemäß  Artikel  51  eingerichtete
unabhängige staatliche Stelle;

22. „betroffene  Aufsichtsbehörde“  eine  Aufsichtsbehörde,  die  von  der  Verarbeitung
personenbezogener Daten betroffen ist, weil 

1. der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats dieser
Aufsichtsbehörde niedergelassen ist,

2. diese  Verarbeitung  erhebliche  Auswirkungen  auf  betroffene  Personen  mit  Wohnsitz  im
Mitgliedstaat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder

3. eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde;
23. „grenzüberschreitende Verarbeitung“ entweder 

1. eine  Verarbeitung  personenbezogener  Daten,  die  im  Rahmen  der  Tätigkeiten  von
Niederlassungen eines  Verantwortlichen oder  eines  Auftragsverarbeiters  in  der  Union in
mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Verantwortliche oder Auftragsverarbeiter in
mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder

2. eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten einer einzelnen
Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt,
die  jedoch  erhebliche  Auswirkungen  auf  betroffene  Personen  in  mehr  als  einem
Mitgliedstaat hat oder haben kann;

24. „maßgeblicher und begründeter Einspruch“ einen Einspruch im Hinblick darauf, ob ein
Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt  oder nicht  oder ob die  beabsichtigte  Maßnahme
gegen den Verantwortlichen oder den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung
steht, wobei aus diesem Einspruch die Tragweite der Risiken klar hervorgeht, die von dem
Beschlussentwurf  in  Bezug  auf  die  Grundrechte  und  Grundfreiheiten  der  betroffenen
Personen  und  gegebenenfalls  den  freien  Verkehr  personenbezogener  Daten  in  der  Union
ausgehen;

25. „Dienst der Informationsgesellschaft“ eine Dienstleistung im Sinne des Artikels 1 Nummer
1 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates;
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26. „internationale Organisation“ eine völkerrechtliche Organisation und ihre nachgeordneten
Stellen oder jede sonstige Einrichtung, die  durch eine zwischen zwei  oder mehr Ländern
geschlossene Übereinkunft oder  auf  der Grundlage einer  solchen Übereinkunft  geschaffen
wurde.

B) Quellen – Hinweise zu § 2 Datenschutzbeauftragter

Die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind in Art. 39 DS-GVO geregelt.  Insbesondere
obliegt dem Datenschutzbeauftragten die Pflicht, den Verein bzw. die dort mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten Beschäftigten hinsichtlich ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten zu
unterrichten  und  zu  beraten.  Zudem  wirkt  er  auf  die  Überwachung  und  Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorschriften hin. Er hat insbesondere die ordnungsgemäße Anwendung
der  Datenverarbeitungsprogramme,  mit  deren  Hilfe  personenbezogene  Daten  verarbeitet
werden sollen,  zu überwachen. Zu diesem Zweck ist  er  über  Vorhaben der  automatisierten
Verarbeitung personen-bezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten.
Der Verein hat die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zu veröffentlichen und die Daten
der zuständigen Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Für die Veröffentlichung der Kontaktdaten ist es
ausreichend, wenn die E-Mail-Adresse des Daten-schutzbeauftragten auf der Vereinshomepage
frei zugänglich genannt wird.

C) Quellen – Hinweise zu § 3 Informationspflichten bei Verbandsbeitritt

Art. 13 DSGVO Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der 
betroffenen Person
1. Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 
Folgendes mit: 

1. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines
Vertreters;

2. gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
3. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie 

die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
4. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;
5. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten und
6. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an 

ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das 
Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 
oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen 
Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo 
sie verfügbar sind.

2. Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur 
Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu 
gewährleisten: 

1. die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
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2. das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit

3. wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;

4. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
5. ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene 
Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche 
mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und

6. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene 
Person.

3. Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck 
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so 
stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen 
anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 
Verfügung.

4. Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person 
bereits über die Informationen verfügt.

D) Quellen – Hinweise zu § 4 Aufbewahrungszeiten von Daten

Dies  richtet  sich  nach  Art.  17  Abs.  1  DSGVO.  Danach  sind  personenbezogene  Daten
unverzüglich zu löschen, sofern sie für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet  wurden,  nicht  mehr  notwendig  sind,  die  betroffene  Person  ihre  Einwilligung
widerruft oder  Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt, die personenbezogenen Daten
unrechtmäßig verarbeitet wurden oder wenn die Löschung zur Erfüllung einer  rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist.
Bezüglich des  Zwecks muss  der  Verband daher  festlegen,  welche Arten von Daten,  bis  zu
welchem Ereignis  (z.B.  Austritt  aus  dem Verband,  Tod)  oder  für  welche  Dauer  verarbeitet
werden. Mit Erreichen des festgelegten Zeitpunkts muss eine Einschränkung der Verarbeitung
erfolgen, sofern die betroffene Person sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen benötigt und eine Einschränkung verlangt (Art. 18 Abs. 1 lit c) DSGVO;
sog. Protokolldatei). Ansonsten sind sie mit Zweckerreichung zu löschen. 
Die Länge der Einschränkung der Verarbeitung orientiert sich grundsätzlich daran, wie lange
mit  Rückfragen  des  Betroffenen,  mit  Gerichtsverfahren  oder  mit  sonstigen  Vorgängen  zu
rechnen  ist,  die  die  Kenntnis  des  Datums  noch  erforderlich  machen.  Auch  die  Länge  der
Dokumentationsfristen  sollte  für  jede  Datenart  vorgegeben  werden.  Eingeschränkte  Daten
dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen (s. o. Nr. 1.3.3) nur noch verarbeitet werden, wenn
Rechtsansprüche  durch  den  Verantwortlichen  geltend  gemacht,  ausgeübt  oder  verteidigt
werden,  wenn Rechte  einer  anderen  natürlichen  oder  juristischen Person  geschützt  werden
sollen oder wenn dies aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder des
Mitgliedsstaates geschieht (Art. 18 Abs. 2 DS-GVO).
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Der Verband hat die  Möglichkeit,  ein Vereinsarchiv zu führen und dort  auch Vorgänge mit
personenbezogenen  Daten,  die  für  eine  aktive  Nutzung  nicht  mehr  benötigt  werden,
aufzubewahren. Dabei sollte jedoch sichergestellt sein, dass nur ein sehr kleiner zuverlässiger
Personenkreis dazu Zugang hat. Die Nutzung des Archivguts in personenbezogener Form ist
nur sehr eingeschränkt zulässig. Die Einzelheiten sollten ebenfalls geregelt werden. Wichtig ist
auch, dass der Verein Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, so entsorgt, dass Dritte keine
Kenntnis von den darin enthaltenen personenbezogenen Daten erlangen können. Insbesondere
dürfen Mitglieder- und Spenderlisten nicht unzerkleinert in Müllcontainer geworfen werden.
Beim  Ausscheiden oder  dem  Wechsel  von  Funktionsträgern ist  sicherzustellen,  dass
sämtliche  Mitgliederdaten  entweder  ordnungsgemäß  gelöscht  oder  an  den  Nachfolger  oder
einen anderen Funktionsträger des Vereins übergeben werden und keine Kopien und Dateien
mit Mitgliederdaten beim bisherigen Funktionsträger verbleiben. Auch hierzu sollte der Verein
Regelungen treffen.
Die erforderlichen Regelungen zu Speicherfristen sowie zur Sperrung und Löschung von Daten
und ggfs. zur Nutzung von Archivgut können entweder in der Vereinssatzung oder außerhalb
der Satzung in einer  Datenschutzordnung bzw. in einer gesonderten  Datenlöschkonzeption
getroffen werden.

E) Quellen – Hinweise zu §8 Verpflichtung von Funktionsträgern auf das Datengeheimnis

Mit  Datenverarbeitung  befasste  Personen  dürfen  personenbezogene  Daten  nicht  unbefugt
verarbeiten  (Datengeheimnis).  Sie  sind  bei  der  Aufnahme  ihrer  Tätigkeit  auf  das
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung ihrer
Tätigkeit fort.
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